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den i 8 . Iunius , und der Jahrestag der
Schlacht bei Leipzig am Sonntage nach
dem 18 , October , also am 22 . October,
im ganzen Herzogthum Oldenburg und in der
Herrschaft Jever auf gleiche Weise , wie in
den vorhergehenden Jahren , durch Gottes¬
dienst gefeiert werden , welches hiedurch zur
öffentlichen Kunde gebracht wird.

27 ) Regierungs - Bekanntmachung
vom 10 . Junius  1820 . xudl . Zu-
ttius iA . 1820.

Verbot des Es hat sich am 28 . des verflossenen Mo-

E )t^angebun- tt^ in der Nahe von Strohausen , Amts
dener Hunde Rodenkirchen , der unglückliche Vorfall ereig-
über bewendete net , daß eine arme alte Frau , welche von
Viehweiden , einem kleinen Hunde begleitet durch eine Weide,

über welche ein Fußweg führet , gegangen,
von den durch das Erscheinen des Hundes auf¬
gereizten Kühen todt gestoßen worden ist.

Da das weidende Vieh durch die, durch das
Feld streifenden Hunde leichtaufgereizet m wer¬
den pfleget , und alsdann sowohl den Menschen
gefährlich werden , als auch selbst zu Scha¬
den kommen kann , so sichet die Regierung
sich veranlaßt , das Mitnehmen nicht ange¬
bundener Hunde über beweidete Viehweiden,
wahrend der Werdczeit , allgemein zu verbie¬
ten.

Die Eigenthümer der auf solchen Viehwei-
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